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Amtsleitung 

Ing.Mag. Slobodan Tegeltija 

T +43 5573 82222-122 

F +43 5573 82222-4 

slobodan.tegeltija@hoerbranz.at 

www.hoerbranz.at 

 

Zahl: hb010.0-1/2023-1 

Hörbranz, am 05.01.2023 

Kundmachung 

über schriftliche Anbringen bei der Marktgemeinde Hörbranz 

 

Schriftliche Anbringen an die Marktgemeinde Hörbranz als Behörde können gemäß § 13 Abs. 2 

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, idgF, ausschließlich in 

nachfolgend angeführten Wegen eingebracht werden:  

 

1. Postalisch an:  

Amt der Marktgemeinde Hörbranz, Lindauer Straße 58, 6912 Hörbranz  

 

2. E-Mail an:  

gemeinde@hoerbranz.at  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass E-Mails auch außerhalb der Amtsstunden empfangen werden, 

sie allerdings nur während der Amtsstunden bearbeitet werden. Elektronische Anbringen via E-

Mail außerhalb der Amtsstunden gelten daher, auch wenn sie bereits früher in den elektronischen 

Verfügungsbereich der Marktgemeinde Hörbranz gelangt sind, erst mit Wiederbeginn der nächsten 

Amtsstunden als eingebracht.  

 

Schriftliche Anbringen per E-Mail an persönliche E-Mail-Adressen oder E-Mail-Adressen von 

Abteilungen gelten grundsätzlich, insbesondere im Falle der Abwesenheit der betroffenen 

Personen, als nicht eingebracht.  

 

3. Persönliche Abgabe:  

Im Bürgerservice während den Amtsstunden im Amt der Marktgemeinde Hörbranz möglich.  

Postalische Abgaben im Zuge des Parteienverkehrs direkt an die zuständigen Mitarbeitenden sind 

ebenfalls möglich.  
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Die Amtsstunden der Marktgemeinde Hörbranz werden gemäß § 13 Abs. 5 AVG wie folgt 

kundgemacht:  

 

Montag bis Freitag   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Montag    13.30 Uhr bis 18.30 Uhr  

Ausgenommen davon sind gesetzliche Feiertage, der 24. und 31.12..   

 

Parteienverkehr ist nach persönliche Terminvereinbarung auch außerhalb der Amtsstunden möglich.  

 

 

Hinweis betreffend Kundmachungen:  

Kundmachungen der Marktgemeinde Hörbranz werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf 

der Homepage der Marktgemeinde Hörbranz (www.hoerbranz.at) im Veröffentlichungsportal 

(www.hoerbranz.at/Buergerservice/Aktuelles/Veroeffentlichungsportal/Amtstafel) veröffentlicht.  

 

Zusätzlich können sämtliche Kundmachungen während den Amtsstunden im Amt der Marktgemeinde 

Hörbranz bei der (digitalen) Amtstafel eingesehen werden.   

 

 

Der Bürgermeister: 

Andreas Kresser 
Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben. 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.vorarlberg.at/signaturpruefung verfügbar.

Ausdrucke des Dokuments können bei der
Marktgemeinde Hörbranz
Lindauer Straße 58
6912 Hörbranz
E-mail:gemeinde@hoerbranz.at
überprüft werden.
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